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SVS- und DSV-Fördermöglichkeiten für Trainingsmaßnahmen der SVS-Mitgliedsvereine 

1. Beschreibung der Fördermöglichkeiten 

Der SVS kann auf Antrag verbandseigene sowie DSV-Fördermittel für Trainingsmaßnahmen an sächsische 
Vereine vergeben. Die dazu heran gezogene Förderrichtlinie orientiert sich ab 2021 vollständig an den 
jeweils geltenden Förderrichtlinien für Jugendtrainermittel des DSV:  
https://www.dsv.org/jugend/kinder-undjugendsegeln/jugendfoerdermittel/ 

Ein Anspruch auf Förderungen des SVS und des DSV besteht nicht. Fördermittel können nur etatabhängig 
vergeben werden, auch wenn alle Fördervoraussetzungen der Richtlinien erfüllt sind. 

2. Landesverbandsspezifische Ergänzungen zu den DSV Förderrichtlinien  

2.1 Förderbeträge und Anforderungen des SVS  

- 3,00 EUR pro trainiertem U20 SVS Segler und Trainingstag für alle SVS JSA Jugendklassen.  

- 6,00 EUR pro trainiertem U20 SVS Segler und Trainingstag für die vom Jugendseglertag festgelegten 
JSA Förderklassen des SVS (jeweils für maximal eine von einem SVS ankerkannten Trainer geleitete 
Trainingsmaßnahme pro Förderklasse und Jahr) 

- zur Förderung beantragte Trainingsmaßnahmen müssen online ausgeschrieben und online für 
Segler zu melden sein. Empfohlene Portale sind raceoffice.org und manage2sail.com 

2.2 Mindeststandards für geförderte Maßnahmen 

Zur Förderung beantragte Trainingsmaßnahmen müssen Ausschreibung,  Haftungsausschluss- und eine 
Datenschutzerklärung nach SVS Standards veröffentlichen. Diese sind im Formular-Downloadbereich 
des SVS zu finden und zu verwenden. 

2.3  Antragsfristen zur Einreichung der Anträge an den SVS 

Anträge von Vereinen sind bis 15.09. des Vorjahres / 15.01. und 15.05. des laufenden Jahres an den 
SVS zu stellen. Der SVS (als antragstellender Verband an den DSV) prüft und ergänzt die Anträge 
gegebenenfalls und beantragt geeignete Maßnahmen beim DSV zur Förderung zum jeweiligen 
Monatsultimo.    

2.4 Erforderliche Antragsunterlagen im Formular-Downloadbereich des SVS 

 Kostenkalkulation auf vom SVS vorausgefüllten DSV Formular 

 formale Antragstellung auf vom SVS vorausgefüllten DSV Formular 

 Konzeptbeschreibung nach DSV Richtlinie mittels der vom SVS bereit gestellten Vorlage 

 Trainerliste nach DSV Richtlinie mittels der vom SVS bereit gestellten Vorlage 

 Formloses Antragsschreiben (mit allen Unterlagen als Anhang) per Email an gs@segeln-sachsen.de   
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2.5. Durchführung und Abrechnung 

Für die Abrechnung von SVS/DSV-Fördermitteln gelten ebenfalls die vom SVS vorausgefüllten Formulare 
des DSV und Vorlagen des SVS, die die Abrechnungen vereinheitlichen und vereinfachen sollen. Für Fragen 
oder Hilfestellung bei Bearbeitung der Formulare steht Vereinen die Geschäftsstelle des SVS gern als Kon-
takt zur Verfügung. 

Ca. vier Wochen nach Antragseingang geben SVS und DSV Rückmeldung zur jeweils maximal möglichen 
Förderhöhe der Maßnahme. Sobald die Maßnahme eine Förderzusage hat, ist auf allen öffentlichen 
Dokumenten folgender Förderhinweis zu vermerken: 

„Diese Maßnahme wird/wurde mit Etatmitteln des DSV und/oder des SVS unterstützt“. Veranstalter 
geförderter Maßnahmen ist der SVS, der mit zusammen mit der Förderzusage die antragstellenden Vereine 
mit der Ausrichtung der Trainingsmaßnahme beauftragt. 

Fördermittel werden nur ausgezahlt, wenn vom ausrichtenden Verein folgende Abrechungsunterlagen 
pünktlich und vollständig bis   4 Wochen nach Beendigung der Maßnahme beim SVS eingereicht werden: 

 Nachkalkulation als Abrechnung aller tatsächlich angefallenen Kosten auf dem zum Antrag 
eingereichten DSV Excel-Formular 

 Orignalbelege als Foto oder Scan, die sich auf geförderte Positionen beziehen (siehe DSV Richtlinie 
und DSV Excelvorlage). Als Belege gelten z.B. Überweisungsnachweise bzw. Quittungsbelege für ge-
zahlte Trainer- und Helferhonorare.  

 Teilnehmerliste (auf Vorlage des SVS) der tatsächlichen Teilnehmer mit Name, Geburtsdatum, 
Vereinszugehörigkeit, Unterschrift (Link  zur Vorlage) 

 Bericht der Maßnahme mit Fotos.  

Die Abrechnungsunterlagen, der Bericht und die Fotos sind als getrennte Anhänge per Email an              
gs@segeln-sachsen.de zu senden. 

Bitte beachten: Die Belege müssen beim Ausrichter im Original verfügbar bleiben und   können auf 
Anforderung des SVS und/oder des DSV zur Einsicht angefordert werden. Alle Originale verbleiben 
mind. 10 Jahre im Verein und sind im Falle einer Nachprüfung auf Verlangen weiteren prüfenden 
Stellen (z.B. Landessportbund) vorzulegen. 

Mit Übersendung der Unterlagen per Email wird die Einwilligung erteilt, dass diese in den Publikatio-
nen/Web-Auftritten des SVS und des DSV veröffentlicht werden dürfen. Die Berichte müssen redaktionell 
so bearbeitet sein, dass sie ohne Nacharbeiten zu veröffentlichen sind. „Best Practice“ Beispiele zu 
Berichten geförderter Maßnahmen sind beim DSV im Jugendbereich zu finden: 
https://www.dsv.org/jugend/kindersegeln/jugendfoerdermittel/erfahrungsberichte/ 

Der hier in dieser SVS Förderrichtlinie beschriebene Ablauf orientiert sich stark am bis 2020 angewendeten 
SVS Förderprozess und wird ab 2021 mit den Abläufen und Anforderungen des DSV synchronisiert.  

Der SVS stellt Antragstellern im Downloadbereich Hilfsmittel zur Verfügung, die nicht Teil der 
Antragsunterlagen sind, aber dem Antragsteller helfen können, alle Dokumente und Anforderungen 
strukturiert zusammen zu stellen. 


